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Mitteilung gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG – Beschlussfassung gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
 
Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 20. November 2025 hat den 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19. November 2030 einmal 
oder mehrfach über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Kaufangebots eigene Stückaktien (Stammaktien) zu bestimmten Konditionen zu erwerben. Die 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist insgesamt auf einen Anteil von 10 % des im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – 
des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. Die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien können auch unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre verwendet oder ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss 
eingezogen werden. Weitere Einzelheiten enthält der Ermächtigungsbeschluss vom 
20. November 2025.  
 

 
Trier, im November 2025  

 
Der Vorstand 
 

 

Oliver Gloden                Boris Schlimbach 
 
 

 

 


